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SINDELFINGEN in Bewegung 
ABLAUF Judosporttage am 17. & 18.07.2019 

von 8:45-13:30 Uhr 
im Glaspalast Sindelfingen Sindelfingen 

 
Termin 

 Mittwoch 17.07.2019       8:45 Uhr (Eintreffen Glaspalast) /    9:00 Uhr Start Station - 10:30 Uhr und  
     11:15 Uhr (Eintreffen Glaspalast) /   11:30 Uhr Start Station - 13:00 Uhr 
 

 Donnerstag, 18.07.2019     8:45 Uhr (Eintreffen Glaspalast) /     9:00 Uhr Start Station - 10:30 Uhr und  
     11:15 Uhr (Eintreffen Glaspalast) /    11:30 Uhr Start Station - 13:00 Uhr 

 
Für die Schulen, die aufgrund zu großer räumlicher Entfernung nicht zum Badezentrum laufen können, wird 
ein Bustransfer eingerichtet. 
 

Geplante Stationen 

 
 

Eckdaten 

 4 Stationen 

 pro Station ca. 15 Kinder 

 2 Wellen (Zeitfenster Stationen) 
1. Welle -   9:00-10:30 Uhr (Eintreffen Glaspalast   8:30 Uhr) 
2. Welle - 11:30-13:00 Uhr (Eintreffen Glaspalast 11:00 Uhr) 

 2 Schulen á 240 Kinder = pro Tag 1 Schule/120 Kinder 
 

Gruppeneinteilung 
Jede/-r Schüler/-in bekommt ein Armband, welches Informationen zu Riege enthält. 
 
Geplanter Ablauf 

Beginn 1. Welle: Treffpunkt: 8:45 Uhr im Glaspalast (Flur vor Umkleideraum) 
Nach dem Umziehen treffen sich die Schüler/-innen im Flur des Glaspalastes und werden dort von den 
Trainern abgeholt und zu ihrer 1. Station begleitet.  
 
Beginn 1. Station:    9:00 Uhr 
Ende    4. Station: 10:30 Uhr 

 
Lehrer und Trainer bekommen einen Ablaufplan. Die Lehrer agieren hier als „Riegenführer“ und begleiten 
ihre Klasse von Station zu Station. 
 

Beginn 2. Welle: Treffpunkt: 11:15 Uhr im Glaspalast (Flur vor Umkleideraum)  
Ablauf analog oben 
 
Beginn 1. Station:  11:30 Uhr 
Ende    4. Station: 13:00 Uhr 



SINDELFINGEN in Bewegung 
KONZEPT JUDOsporttage am 17. & 18.07.2019 

im Badezentrum Sindelfingen 
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Stationswechsel 
Alle 20 Minuten erfolgt ein Wechsel der Stationen. Der Wechselplan wird Trainern/Riegenführern zur 
Verfügung gestellt. Wechselplan 1-2 / 2-3 / 3-4 / 4-1) 
 
Plan Glaspalast (nachfolgender Plan stellt lediglich einen Musterentwurf dar!) 

 
 
Abschluss 
Die Kinder werden von den Lehrern in die Umkleidekabine begleitet und ziehen sich um. Treffpunk ist wieder 
auf dem Flur. Von dort geht es zum Bus oder zu Fuß zurück in die Schule.  
 
Rahmenbedingungen 

 Die Lehrer haben während der gesamten Veranstaltung die Aufsichtspflicht und verlassen z.B. als letzte 
die Umkleideräume/den Glaspalast. 

 
 Sie sind für die Geschlechtertrennung verantwortlich. 

 
 Pro Station ist von Seiten der Schulen eine Begleitperson vorgesehen, d.h. pro Schule müssen 

mindestens 4 Lehrkräfte/Begleitpersonen (pro Welle) anwesend sein. 
 

 Jeder anwesende Schüler/-in muss an den angebotenen Sportarten teilnehmen. 
 
Bildrechte 
Da der Besuch der Kinder im Rahmen einer Schulveranstaltung stattfindet, setzen wir voraus, dass den 
Schulen eine entsprechende Zustimmungserklärung der Eltern vorliegt. 
 
Wir weisen die Schulen im Vorfeld der Veranstaltung darauf hin, dass beim Judosporttag Fotos gemacht und 
erstellt werden, auf welchem das jeweilige Kind unter Umständen zu erkennen ist. Diese werden 
gegebenenfalls im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerstiftung verarbeitet. 
 
Das Recht der Nutzung umfasst auch eine Speicherung in der hauseigenen Bilddatenbank und eine 
elektronische Bildbearbeitung, etwa durch retuschieren. Die Nutzung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft, widerrufen werden.  
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet wird das Foto im Falle des Widerrufs von den Seiten entfernt, in 
welche die Bürgerstiftung sie eingestellt hat. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Aufnahmen aus 
dem Internet kann dadurch nicht garantiert werden.  
 
Es ist bekannt, dass die Fotos bei einer Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte ohne Einwilligung des Urhebers ist rechtlich nicht zulässig, kann 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
 


